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Anlage B.5 - Erklärung Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Hinweis:
Sollte es sich bei dem Bieter um eine Bietergemeinschaft handeln, so muss diese Erklärung für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft gesondert abgegeben werden.
Ebenso ist diese Erklärung (zusätzlich zur Erklärung des Bieters) gesondert von dem Unternehmen abzugeben, dessen Kapazität der Bieter für die Erfüllung eines oder mehrerer Eignungskriterien in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe).  

[bookmark: Text5][Name des Unternehmens]      

[bookmark: _Hlk45869423]1. Erklärung zum Nichtvorliegen der allgemeinen Ausschlussgründe

[bookmark: _Hlk45868242]|_| Wir erklären, dass keine Ausschlussgründe vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit § 123 GWB und § 124 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Deutschland), sowie Mindestlohngesetz, Aufenthaltsgesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz oder Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vergleichbar sind und wir die Anforderungen die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder Entgelttransparenzgesetz vergleichbar sind, erfüllen. *

2. Es liegen einer oder mehrere der oben genannten Ausschlussgründe vor: 

|_| 	ja
Falls „ja“ angekreuzt wird, hat der Bieter als Anlage zu diesem Formblatt zusätzlich eine Darstellung der Maßnahmen zur Selbstreinigung gem. § 125 GWB einzureichen. *

* – Die vorstehend erwähnten Rechtsvorschriften sind nach Anfrage beim Auftraggeber einsehbar.
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